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Von deninsgesamt2,9 Mrd. ECU sind 2,4 Mrd. ECU für die grenzübergreifendeZusammenarbeit
vorgesehensind (INTEREG II A), während500 Mio. ECU in die EertigstellungausgewählterEnergie¬
netze fließen (INTERREG II B), die bislang im Rahmender Initiative REGEN gefördert wurden
(Europäische Kommission 1994a:60). Später (1995) wurde die Gemeinschaftsinitiative um den Teil
C ergänzt (415 Mio. ECU), der der überregionalenKooperation im Bereich der Raumordnungsowie
insbesonderedeminternationalenHochwasserschutzdienensoll (s.u.)18.Die EinordnungdiesesSonder¬
programms unter die Gemeinschaftsinitiative INTERREG wird selbst von Vertretern der EU-
Kommissionalsunglücklich erachtet,daessichumMaßnahmenhandelt,die vom räumlichenZuschnitt
her weit über die ursprünglich von INTERREG gefördertenunmittelbarenGrenzräumehinausgehen
(WÄCHTER 1996). Dennoch können diese Auswirkungen auf die Ebene der interkommunalen grenz¬
überschreitendenKooperationhaben.Gegenstandder nachfolgendenBetrachtungenist jedoch zunächst
nur Teil A derGemeinschaftsinitiative.

INTERREG II
1994-1999: 2,4 Mrd.
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Abb. 8: EU-Förderungder lokalenundregionalengrenzüberschreitendenZusammenarbeit

Zu denförderungswürdigenGebietenim SinnederGemeinschaftsinitiativeINTERREG II A gehören
„alle Ziel 1-, 2- und 5b-Gebieteentlangder internenund äußerenLandesgrenzender Gemeinschaft,die
auf der VerwaltungsebeneIII der NomenklaturstatistischerGebietseinheiten'(NUTS III) zusammenge¬
faßt sind“ (Europäische Kommission 1994a:61). Zwischen 1990 und 1993 entfielen 80 % der
INTERREG-Gelder auf die Grenzregionender Ziel-1-Gebiete: Irland/Nordirland, Korsika/Sardinien,
Portugal/Spaniensowiedie griechischeAußengrenze(MANTHEY1992:34).In INTERREG II A sind75
% derGelderfür dieZiel-1-Gebietevorgesehen(KLEIN1995:50).

Die Beantragungvon Geldernausder Gemeinschaftsinitiativeerfolgt über die Vorlage sogenannter
„Operationeller Programme“,die von denPartnerländerngemeinsamentwickelt werden.Dieseenthal¬
ten, nebenallgemeinenInformationenüber denentsprechendenGrenzraum(Sozio-ökonomischeStruk¬
tur, beteiligteGebietskörperschaften,grenzüberschreitendeVerflechtungenetc.)konkreteAussagenüber
den geplantenEinsatz der beantragtenGelder (sektoral bzw. nachEinzelprojekten),die Herkunft und

18 In dennachfolgendenKapitelnundAbbildungenistmit INTERREGII ausschließlichTeüA der
Gemeinschaftsinitiativegemeint.Auf INTERREGIIC wird imZusammenhangmit demSaar-Lor-Lux-
Raumgesonderthingewiesen.


